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Vorwort

In der rechtswissenschaftlichen Ausbildung kommt es angesichts der Zunahme von 
Klausuraufgaben während des Studiums und im staatlichen Teil des Examens darauf 
an, Übungsfälle schnell zu erfassen, einzuordnen und einer vertretbaren Lösung zuzu­
führen. Die für die Hausarbeit typische Auseinandersetzung mit den oft zahlreich ver­
tretenen Ansichten in Rechtsprechung und Schrifttum hat an Bedeutung abgenommen.

Man mag dies bedauern, gleichwohl muss die Lehrbuchliteratur darauf reagieren. Das 
vorliegende Werk ist seit der ersten Auflage fall- und lernorientiert. Es verzichtet auf 
eine breite Darstellung von wissenschaftlichen Debatten und die umfassende Darstel­
lung von Streitständen. Das Buch möchte dagegen die historisch gewachsenen, ökono­
misch begründeten und auch rechtsvergleichend beeinflussten Prinzipien, welche den 
gesetzlichen Schuldverhältnissen zugrunde liegen, eingängig und unter Beschränkung 
auf das didaktisch Notwendige sowie auf nicht allzu großem Raum erörtern. Wem 
die Ausführungen im Text nicht genügen, wird in den in Fußnoten nachgewiesenen 
Entscheidungen, Monografien und Aufsätzen Vertiefendes finden. Verzichtet wurde 
auf umfassende Falllösungen zugunsten kurzer zusammenfassender Lösungshinweise.

Das Buch dient der vorlesungsbegleitenden Lektüre und der Nachbereitung in privaten 
Arbeitsgemeinschaften. Empfohlen wird, das Werk neben der Vorlesung in Gruppen 
von drei bis vier Studierenden durchzuarbeiten und dabei auch die Wiederholungs- 
und Vertiefungsfragen gemeinsam zu besprechen.

Für die 7. Auflage wurde der Text wiederum durchgehend aktualisiert, korrigiert und 
vereinfacht. An dem Gesamtwerk haben Mitarbeiter der Ruhr-Universität Bochum 
und der Universität zu Köln mitgewirkt. Gabriele Bahl hat das Erstmanuskript in eine 
elektronisch speicherbare Form versetzt. Wertvolle Vorarbeiten verdanke ich den Wiss. 
Mitarbeiterinnen Prof. Dr. Eva Feldmann und Dr. Sandra Posegga sowie Dr. Wiebke 
Hochhaus. An der 2. bis 4. Auflage waren beteiligt Dr. Carina Becker, Dr. Vera 
Eickhoff, LL.M., Sarah Friedrich, Katharina Greis, Charlotte Helmke, Christopher 
Nohr, Jana Pütz, Dr. Claudia Summerer, Dr. Berit Völzmann und Robert Willner. An 
der 5. Auflage haben mitgearbeitet Dr. Philipp Kiersch, Dr. Camilla Kling, Christian 
Mausolf, Lisa Walter und Julian Zündorf. Die 6. Auflage hat organisiert Dr. Kari­
na Grisse, LL.M., das Material gesammelt haben Patrik Kassel, Christian Mausolf, 
Klaudia Richter und Katharina Ueberberg. Die 7. Auflage hat Florian Priemel organi­
siert und Christian Mausolf zusätzlich kontrolliert. Die 8. Auflage haben organisiert 
und kontrolliert Carl Rudolph und Richard Prangenberg, ferner Robin Brix, Florian 
Frentz, Florian Grünewald, Elisa Müsgen und Charlotte Wittich. Ihnen allen sowie 
Kolleg:innen und studentischen Leser:innen, die mich mit Anregungen und Kritik 
versorgt haben, danke ich sehr. Wer mich auf noch verbliebene Fehler und Lücken 
aufmerksam machen möchte, ist herzlich eingeladen, dies zu tun, am einfachsten an 
medienrecht@uni-koeln.de.

Köln, im Juli 2025 Karl-Nikolaus Peifer
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Überblick

Vertragliche und gesetzliche Schuldverhältnisse

Mit dem Recht der Schuldverhältnisse befasst sich das zweite Buch des BGB. Es 
unterscheidet Schuldverhältnisse nach ihrem Entstehungsgrund: Rechtsgeschäft oder 
Gesetzesvorschrift. Jede Person kann sich durch rechtsgeschäftliche Erklärung oder 
ein erklärungsgleiches Verhalten zu einer beliebigen Leistung verpflichten und so eine 
(vertragliche) Schuld begründen. Das erlaubt § 311 BGB1. §§ 433 bis 811 stellen 
hierfür Modellvorschriften zur Verfügung („Verträge von der Stange“). Von außerver­
traglichen oder gesetzlichen Schuldverhältnissen spricht man2, wenn das Gesetz selbst 
an bestimmte Verhaltensweisen die vom Handelnden nicht gewählte (und auch oft 
nicht gewünschte) Folge knüpft, dass gegenüber einer anderen Person eine Verbind­
lichkeit entsteht. Die drei wichtigsten Ereignisse dieser Art im deutschen Recht sind die 
unerlaubte Handlung, die zur Schädigung eines Anderen führt (Deliktsrecht, §§ 823 
bis 853), die ungerechtfertigte Bereicherung zulasten fremden Vermögens (§§ 812 
bis 822) und die Führung eines fremden Geschäfts ohne Auftrag oder sonstige Be­
rechtigung (§§ 677 bis 687, abgekürzt: GoA). Das Lehrbuch befasst sich mit diesen 
drei Entstehungsgründen. Nach allgemeinen Erläuterungen (Teil A) werden deliktische 
(Teil B), dann bereicherungsrechtliche (Teil C) und schließlich GoA-Ansprüche (Teil 
D) erörtert. Die Reihenfolge entspricht nicht der des Gesetzes, wohl aber der histori­
schen Entwicklung (dazu unten Rn. 12). Sie erleichtert zudem das Verständnis für 
Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen den gesetzlichen Schuldverhältnissen.

Das Schuldverhältnis als Bindung

Bindung und Drittschutz

Begriffe: Schuldverhältnisse begründen nach § 241 das Recht des Gläubigers auf eine 
Leistung. Synonyme Begriffe für dieses Recht sind Anspruch oder Forderung. Jeweils 
geht es um das Recht einer Person, von einer anderen ein Verhalten (Handlung oder 
Unterlassen, § 194) zu verlangen. Daraus folgt die Pflicht des Schuldners, die Leistung 
(Erfüllung der Schuld, Verbindlichkeit) gegenüber dem Gläubiger zu erbringen. Ge­
schieht dies nicht, so haftet der Schuldner mit seinem Vermögen für die Erfüllung. Das 
Schuldverhältnis erzeugt eine Bindung oder ein Band zwischen Gläubiger und Schuld­
ner, auch Verbindlichkeit oder Obligation (= „ligare“ = [lat.] „binden“) genannt.

Schuldverhältnisse verschaffen individuelle, d.h. subjektive Forderungen oder Ansprü­
che eines Gläubigers gegenüber einem Schuldner. Daneben werden Verhaltenspflichten 
auch durch Normen des objektiven Rechts begründet. Solche objektiven Rechtsgebote 
sind von subjektiven Schuldverhältnissen zu unterschieden. Die Pflicht aus § 1 Abs. 2 
StVO, wonach jeder Verkehrsteilnehmer sich so zu verhalten hat, dass kein anderer ge­
schädigt, gefährdet oder mehr als nach den Umständen unvermeidbar behindert oder 
belästigt wird, ist ein objektives Gebot zur Rücksichtnahme gegenüber jedermann. 
Sie begründet kein gesetzliches Schuldverhältnis zwischen Personen. Objektive Norm­

A.

§ 1

I.

1.

1 Paragrafen ohne Gesetzesangabe bezeichnen Vorschriften aus dem BGB.
2 Zu den Begrifflichkeiten, der Historie und der Systematik des Rechts der gesetzlichen Schuldverhältnisse 

Jansen, AcP 216 (2016), 112; Brüggemeier, AcP 219 (2019), 771.
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verletzungen werden in der Regel aufgrund von Strafvorschriften oder Verwaltungsan­
ordnungen durch Behörden überwacht und sanktioniert. Die subjektive Forderung ist 
hingegen in Form der schuldvertraglichen Bindung „privatisiert“. Sie soll und darf 
der Gläubiger durchsetzen. Der Verstoß gegen ein objektives Verbot kann zusätzlich 
ein privates Schuldverhältnis begründen, wenn das Gesetz gegen den (drohenden oder 
erfolgten) Verstoß auch ein subjektives Abwehrrecht gewährt, wie dies etwa in § 823 
Abs. 2 vorgesehen ist. Hierdurch wird die Befugnis, auf die Einhaltung von Normen 
zu achten, vom Staat auf die Betroffenen delegiert, die Selbstbestimmung des Einzelnen 
wird gestärkt, der Staat entlastet.

Vertiefungshinweis: Rechtshistorisch liegt in der Trennung zwischen objektivem 
Recht und subjektiver Berechtigung die Wurzel für die Anerkennung privater Schuld­
verhältnisse. Noch dem römischen Recht entstammt die Vorstellung, dass Gläubiger 
und Schuldner durch die Obligation aneinander gebunden werden (Rn. 12). Diese 
Bindung kann man sich durchaus wörtlich als ein Band vorstellen, welches sich um 
den Hals des Schuldners schlingt und diesen historisch sogar der Vollstreckungsgewalt 
seines Gläubigers überantwortet.3 Der Begriff der Erfüllung (lat.: „solvere“) bringt 
zum Ausdruck, dass der Schuldner die Möglichkeit hat, sich durch einen sekundären 
Akt (z.B. die Zahlung der Forderung als „Lösegeld“) von dieser Bindung wieder zu 
befreien.

Die Relativität von Schuldbeziehungen spielt im Recht der gesetzlichen Schuldverhält­
nisse eine Rolle, wenn eine schuldrechtliche Bindung durch Dritte gestört wird. Gläu­
bigerinteressen sind nicht absolut, sondern nur relativ, nämlich nur gegen Handlun­
gen des Schuldners (Nichterfüllung, Schlechterfüllung), durch Gewährleistungs- und 
Schadensersatzansprüche nach § 280 Abs. 1 geschützt. Ein Dritter, der ein vertragli­
ches Schuldverhältnis beeinträchtigt, haftet dagegen grundsätzlich nicht auf Schadens­
ersatz.4

u FALL 1: V verkauft an K ein wertvolles Gemälde. Bevor es zur Übergabe kommt, zerstört 
D das Gemälde durch einen Säureangriff. K tritt daraufhin vom Kaufvertrag zurück und 
verlangt Schadensersatz von D, weil dieser die Durchsetzung seines Forderungsrechts ge­
genüber V vereitelt habe. Zu Recht?

Offensichtlich ist, dass D das in fremdem Eigentum stehende Gemälde nicht in seiner 
Substanz verletzen durfte (§ 303 StGB). Doch ist dieses objektive Gebot zunächst nur durch 
Strafnormen (unter Umständen auch durch Normen zum Schutz von Kulturgut) abgesi­
chert. Eine Obligation zwischen K und D besteht nur, wenn D auch Rechte des K verletzt 
hat. Daran aber fehlt es. § 823 Abs. 1 oder § 823 Abs. 2 (mit § 303 StGB) schützen nur den 
Eigentümer, also V. Eine Ausnahme davon findet sich in § 826, der aber erfordert, dass D 
durch seine Handlung den K sittenwidrig und vorsätzlich schädigen wollte. Dafür bestehen 
im FALL keine Anhaltspunkte. K kann also sein Interesse auf unversehrten Erhalt der Sache 
nur gegenüber V durchsetzen. Im Übrigen mag er darauf hoffen, dass die Staatsgewalt die 
Einhaltung der objektiven Norm (§ 303 StGB) durchsetzt. Ein privater, d.h. ihm subjektiv 
zugeordneter Anspruch gegenüber D besteht jedoch nicht. t

3 Hierzu und zum Folgenden vertiefend Zimmermann, Law of Obligations, S. 5.
4 So die klassische Lehre und die heute h.M. BGH NJW 1970, 137, 138 m.w.N. Zur Begründung (auch heute 

noch sehr lesenswert) Heck, Grundriß Schuldrecht, S. 2; zur schnellen Orientierung Schwerdtner, Jura 1981, 
414, 419; monografisch Koziol, Die Beeinträchtigung fremder Forderungsrechte, 1967.
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Die Frage, ob Forderungen Außenwirkung entfalten können, ist eine klassische Streit­
frage des Deliktsrechts. Sie stellt sich zumeist im Rahmen des unter § 823 Abs. 1 disku­
tierten Eingriffs in sonstige Rechte. Die h.M. nimmt an, dass Forderungen keine „sons­
tigen Rechte“ sind. Das passt zu der Ansicht, wonach Forderungen nur von den Partei­
en des Schuldverhältnisses, nicht jedoch von Dritten verletzt werden können (§ 3 
Rn. 39 f.).5

Obligation und dingliche Ansprüche

Das Schuldverhältnis (Obligation) verbindet Personen. Klagen aus Schuldverhältnissen 
sind daher persönliche Klagen. Das römische Recht sprach von „actiones in perso­
nam“.6 Klagen aus Beziehungen zu Sachen richten sich hingegen gegen jeden, der 
diese dingliche Beziehung stört. Sie zielen auf die Erhaltung der Beziehung zu einer 
Sache und sind unabhängig von konkreten persönlichen Beziehungen zwischen den 
Beteiligten. Demgemäß sprach das römische Recht von „actiones in rem“. Aus dieser 
Differenzierung resultiert die Unterscheidung von Schuldrecht und Sachenrecht. Auch 
im Sachenrecht können Schuldverhältnisse dadurch entstehen, dass mehreren Personen 
ein Gegenstand zusteht (§§ 741 bis 758, §§ 1008 bis 1011, dazu die Spezialregelung 
im Wohnungseigentumsgesetz – Habersack, Gesetzessammlung Nr. 37) oder eine Per­
son ohne Befugnis gegenüber dem Eigentümer eine Sache besitzt (Eigentümer-Besitzer-
Verhältnis, §§ 987 bis 1003). Sie sind dann jedoch durch die Beziehung zu einer 
Sache, also dinglich, bestimmt, setzen also voraus, dass die Beziehung (z.B. Eigentum) 
(fort-)besteht. Hierdurch unterscheiden sie sich von den gesetzlichen Schuldverhältnis­
sen, die in diesem Buch behandelt werden.

Rechtfertigung für die Begründung gesetzlicher Schuldverhältnisse

Vertragliche oder rechtsgeschäftliche Verpflichtungen basieren auf Freiwilligkeit.7 Die 
willentliche Verfügung über Ressourcen ist Ausdruck autonomer und selbstgestalteter 
Lebensführung von Schuldner und Gläubiger. Entsprechend erlaubt § 311 Abs. 1 ver­
tragliche Verpflichtungen in sehr weitem Umfang und in vielen Gestaltungsformen, 
letztlich bis zur Grenze der Sitten- oder Gesetzeswidrigkeit (§§ 134, 138).8 Gesetzliche 
Verpflichtungen führen aus Gründen der Gerechtigkeit zu einem Ausgleich auch gegen 
den Willen des Schuldners. Sie begrenzen privatautonomes Handeln, indem sie für 
bestimmte Risiken private Sanktionen androhen oder durchsetzen und Verbote oder 
Pflichten auch dort formulieren, wo dies vom Handelnden nicht gewünscht ist. Das 
sichert zwar die selbstgestaltete Lebensführung des Gläubigers, begrenzt aber diejenige 
des Schuldners. Das Gesetz muss daher bei der Aufstellung von Pflichten und Verboten 
eine Abwägung zwischen beiden Interessensphären treffen, um einen gerechten Aus­
gleich zwischen Handlungsfreiheit und Interessenschutz zu erzeugen. Das Risiko, un­
gewollt Pflichten übernehmen zu müssen, beeinträchtigt die Freiheit, selbstbestimmt zu 
handeln. Das Risiko, ein Opfer schicksalhafter Ereignisse ohne Ausgleich zu werden, 
beeinträchtigt den effektiven Rechtsgüterschutz. Bei der Formulierung von gesetzlichen 
Haftungs- und Ausgleichsmechanismen geht es daher auch um eine Antwort auf die 

2.

3.

5 Dafür Larenz/Canaris, Schuldrecht II/2, § 76 II 4 g; dagegen Otte, JZ 1969, 253.
6 Zimmermann, Law of Obligations, S. 7.
7 Zentral ist der Rechtsbindungswille, der bei Gefälligkeiten fehlt, hierzu BGHZ 21, 102, 106.
8 Stark eingeschränkt wird dieser Grundsatz allerdings durch Verbraucherschutznormen und die Inhaltskon­

trolle Allgemeiner Geschäftsbedingungen; dazu überblicksartig Th. Möllers, JuS 1999, 1191.
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Frage, wer das Risiko für die Verletzung fremder Interessen zu tragen hat. Diese Ant­
wort wird durch rechtssystematische, moralische und ökonomische Überlegungen be­
einflusst. Die Verteilung von Risikosphären zwischen Verursacher und Betroffenem 
lässt fragen, für welche Risiken das Recht Ausgleichsmechanismen vorzusehen hat. Je 
riskanter das moderne Leben wird, desto stärker neigt die Rechtsordnung dazu, einen 
Ausgleich zu schaffen, der immer häufiger auch zulasten Privater geht, indem gesetzli­
che Schuldverhältnisse erweitert werden. Die Ausdehnung von Haftungstatbeständen, 
sei es durch die Knüpfung rechtsgeschäftsähnlicher Bindungen auch dort, wo ein 
Rechtsbindungswille fehlt, also durch gesetzliche Anordnung, ist zum Instrument der 
Risikoverteilung in einer komplexer werdenden Welt geworden. Die wichtigsten Aus­
dehnungen gesetzlicher Pflichten betreffen die Haftung für die Gefährdung durch Pro­
dukte (Produkthaftung, s.u. § 6 III) und das Verhalten im Straßenverkehr (unten § 6 
II). Neue Interessenabwägungen muss der Gesetzgeber für den Einsatz der Computer­
technologie (Einsatz von Algorithmen, selbstlernende Maschinen = künstliche Intelli­
genz) treffen.

Grenzfälle zwischen vertraglicher und gesetzlicher Haftung

Die Trennlinie zwischen vertraglicher und gesetzlicher Haftung ist dünn, aber noch 
vorhanden bei der Haftung für rechtsgeschäftliche Erklärungen durch Auslobung 
(§ 657). Wer dem Finder eines entlaufenen Haustiers durch öffentlichen Aushang eine
Belohnung verspricht, weiß noch nicht, mit wem er ein auf Zahlung dieser Beloh­
nung gerichtetes Schuldverhältnis eingehen wird. Eine konkrete persönliche Bindung
aufgrund privatautonomer Wahl besteht noch nicht. Der Finder des entlaufenen Hünd­
chens mag der unsympathische Nachbar sein, dem man keinesfalls etwas schulden
möchte; gleichwohl muss man zahlen, wenn man eine Belohnung ausgelobt hat.

In der Einordnung nicht eindeutig sind Gewinnspiele. Aus § 762 folgt, dass aus Spiel 
und Wette nicht auf Erfüllung geklagt werden kann,9 obgleich die Parteien eine Bin­
dung selbst gegenüber dem noch Unbekannten wollen. Wer dennoch nach verlorener 
Pokerpartie zahlt, kann das Geleistete nicht zurückverlangen (§ 762 Abs. 1 S. 2), selbst 
wenn er in Kenntnis des fehlenden Rechtsgrundes leistet (§ 814 1. Fall, hierzu un­
ten § 9 Rn. 8).10 Die Werbung mit Gewinnversprechen („Ja! Sie haben gewonnen!“) 
erzeugt ein Schuldverhältnis, wenn der Gewinn scheinbar zugesagt ist und erst im 
Kleingedruckten klargestellt wird, dass weitere Voraussetzungen zu erfüllen sind, etwa 
eine Ware bestellt werden muss (§ 661a). Bei ihnen besteht ein Erfüllungsanspruch – 
entgegen § 762 – auch, wenn der Rechtsbindungswille des Auslobenden fehlt. Gewinn­
spielveranstalter müssen daher deutlich klarstellen, ob etwas gewonnen wurde oder 
der Adressat noch weitere Bedingungen erfüllen muss.11 Hier haftet, wer als Absender 

II.

9 Das betrifft nicht Sportwetten, ebenso wenig Internetauktionen, BGH NJW 2002, 363. Zur strafrechtlichen 
Seite vgl. § 284 StGB. Als Auslobung angesehen wurde das Fernsehquiz „Wer wird Millionär“, OLG Köln 
NJW-RR 2014, 1138 mit der Folge, dass ein Rechtsanspruch auf weiteres Mitspielen bestehen kann, wenn 
die Antwort auf eine Quizfrage zu Unrecht als falsch bewertet wurde.

10 Vgl. hierzu Henssler, Risiko als Vertragsgegenstand, 1994, S. 438. Henssler sieht die Rechtfertigung für § 762 
Abs. 1 S. 2 darin, dass bereicherungsrechtlich nicht zurückfordern können soll, wer sich freiwillig über die 
Wertvorstellung, die in § 762 zum Ausdruck kommt, hinwegsetzt. Demnach besteht der Ausschluss selbst 
dann, wenn der Betroffene einem Rechtsirrtum unterliegt, z.B. weil er die Vorschrift gar nicht kennt.

11 Zur Frage, ob nicht eindeutige Gewinnzusagen durch den Veranstalter angefochten werden können, vgl. 
Stieper, NJW 2013, 2849.
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in Erscheinung tritt.12 Auch wenn die Vorschrift den rechtsgeschäftlichen Versprechen 
zugeordnet wurde, ist sie einer gesetzlichen Haftungsnorm stark angenähert.13

Nicht klar einzuordnen ist § 241a, wonach ein Unternehmer, der einem Verbraucher 
ohne Bestellung wissentlich Ware zusendet, hierdurch keine Bindung auf Seiten des 
Verbrauchers begründet (§ 241a Abs. 1). Die Sache muss vom Verbraucher daher we­
der herausgegeben noch ersetzt werden, wenn sie beschädigt oder zerstört wurde. 
Ausgenommen sind Fälle versehentlicher Warenzusendungen aufgrund einer angenom­
menen Bestellung (z.B. aufgrund eines Identitäts„diebstahls“, § 241a Abs. 2).14 Wer 
wissentlich unbestellte Ware zusendet, riskiert also, dass sein Eigentum „vogelfrei“ 
wird.15 Die Aufforderung zur Bezahlung gilt als unlauter (vgl. § 3 Abs. 3 mit Anhang 
Nr. 29 UWG), weil sie den Verbraucher dazu verleiten kann, eine Ware zu bezahlen, 
die er niemals haben wollte, um keine Unannehmlichkeiten oder Peinlichkeiten zu 
erleiden. Allzu viel Rechtsprechung zu dem Problemkreis findet sich nicht,16 dafür 
hat die skurrile dogmatische Platzierung im Schuldrecht zu zahlreichen Lehrbuchfällen 
und Prüfungskonstellationen geführt.17

Rechtsvergleichung: Ein Blick in ausländische Rechtsordnungen lehrt, dass nicht 
immer Einigkeit darüber besteht, ob die Haftung auf vertragliche oder gesetzliche 
Grundlagen zu stützen ist. In Deutschland ist die Produkthaftung als unerlaubte 
Handlung in § 823 Abs. 1 verankert worden. In Frankreich wurde eine vertragliche 
Haftung durch die Verlängerung der Gewährleistung des Händlers auf den Hersteller 
vorgesehen.18 Im englischen und US-amerikanischen Recht findet man eine Lösung, 
die zum Teil reine Gefährdungshaftung (d.h. ohne Rücksichtnahme auf Verschulden 
und Rechtswidrigkeit im Einzelfall) ist.19

Im Falle der Haftung für Gewinnzusagen zeigt sich, dass ein Unternehmer beim Wort 
genommen wird, also für eine von ihm gegebene Auskunft („Sie haben gewonnen!“) 
haftet. Gelegentlich wird eine vertragliche Haftungszusage selbst dort angenommen, 
wo der Auskunftsgeber nicht unbedingt Zusagen abgeben wollte, etwa bei der Haf­
tung für Erklärungen im Gebrauchtwagenhandel.20 2001 hat auch der Gesetzgeber 
durch die Anordnung einer Eigenhaftung des Vertreters in § 311 Abs. 3 diese Fälle 
in die Vertragshaftung integriert.21 Doch könnte man eine Auskunftshaftung auch 
deliktisch begründen. In welche Richtung sich das Recht an Schnittstellen zwischen 
Vertrag und Gesetz weiterentwickelt, hängt häufig von Zufällen und der bisherigen 
Ausgestaltung der jeweiligen Rechtskategorie ab. So führte die Beschränkung der Haf­

12 BGHZ 165, 172 = NJW 2006, 230, 232.
13 BGHZ 147, 296 – Gewinn-Zertifikat; weitere Fälle BGH NJW 2003, 426 m. Anm. Leible, 407; NJW 2004, 

1652; OLG München NJW 2004, 1671; zur Verfassungsmäßigkeit des § 661a vgl. BVerfG NJW 2004, 762 m. 
Besprechung Schröder/Thiessen, NJW 2004, 719.

14 Interessantes Beispiel: BGH NJW 2023, 3790 m. Anm. Fritzsche.
15 E. Schmidt, Das Schuldverhältnis, Rn. 64.
16 Im BGB LG Gera CR 2004, 543 (heimliche Installation eines Dialers zur Inanspruchnahme von Mehrwert­

telefondienstleistungen); AG Charlottenburg v. 23.8.2019 – 209 C 5/19, BeckRS 2019, 18729; im UWG 
OLG Köln GRUR-RR 2002, 236 (Zusendung von unbestellten Druckerzeugnissen als unlautere Wettbewerbs­
handlung).

17 Vgl. Schwarze JuS 2009, 111; Tachau JuS 2006, 889; Jacobs JR 2004, 490.
18 W. Lorenz, FS Wahl, 1973, S. 185.
19 So im Urteil des House of Lords in der Sache Donoghue v. Stevenson [1932] A.C. 562 (H.L.), Kessler, 76 

Yale LJ 887 (1966/67); gut lesbar zur US-amerikanischen Entwicklung Peter W. Huber, Liability. The Legal 
Revolution and Its Consequences, 1988.

20 Bsp.: BGH NJW 2000, 3130; vertiefend W. Lorenz, FS Larenz, 1973, S. 575.
21 J. Koch, AcP 204 (2004), 59.
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tung für Dritte auf existierende Schuldverhältnisse (§ 278 gegenüber § 831) dazu, dass 
die Erweiterung sich im Bereich der Vertragshaftung abspielte.22 Im angloamerikani­
schen Recht dagegen führen Beschränkungen des Vertragsrechts eher zu einer Auswei­
tung des Deliktsrechts, so dass dort bereits der Tod des Vertragsrechts zugunsten des 
Deliktsrechts angekündigt wurde.23

Wiederholungs- und Vertiefungsfragen
> Wie wird ein Schuldverhältnis begründet? Genügen objektive Rechtsgebote, um ein 

privates Schuldverhältnis zu begründen?
> Was versteht man unter dem Stichwort „Relativität von Schuldverhältnissen“?
> In welchen Fällen lassen sich Forderungen als absolute Rechte begreifen? (vertiefend: 

J. Hager, Die Forderungszuständigkeit als absolutes Recht, FS H. P. Westermann (2008) 
287.

> (V) Was kennzeichnet die Unterscheidung von Schuldrecht und Sachenrecht und welche 
historischen Wurzeln hat sie?

> Was ist der grundlegende Unterschied zwischen vertraglichen und gesetzlichen Ver­
pflichtungen? (Zech, Künstliche Intelligenz und Haftungsfragen, ZfPW 2019, 198-219)

> Warum und in welchen Fällen werden Haftungstatbestände im modernen Leben zuneh­
mend ausgedehnt?

> (V) Wann haftet man nach dem BGB für Auskünfte und Ratschläge? (Canaris, Die Haf­
tung des Sachverständigen zwischen Schutzwirkungen für Dritte und Dritthaftung aus 
culpa in contrahendo, JZ 1998, 603–607; Jens Koch, § 311 Abs. 3 BGB als Grundlage einer 
vertrauensrechtlichen Auskunftshaftung, AcP 204 [2004], 59–80).

Typen und historische Entwicklung gesetzlicher Schuldverhältnisse

Unter die gesetzlichen Schuldverhältnisse fällt die Geschäftsführung ohne Auftrag 
(§§ 677 ff.), das Bereicherungsrecht (§§ 812 ff.) und das Recht der unerlaubten Hand­
lungen (Deliktsrecht, §§ 823 ff.) unter Einbeziehung der (auf Verschuldensvorwürfe 
verzichtenden) Gefährdungshaftung (z.B. § 833 S. 1).

Vertiefung: Die Dreiteilung der gesetzlichen Schuldverhältnisse in Geschäftsführung 
ohne Auftrag – Bereicherung – Delikt geht auf das römische Recht zurück. Dort stand 
zunächst das Delikt24 neben dem Versprechen (Vertrag). Die private Haftung wegen 
einer Verfehlung oder wegen eines Vergehens (delictum) kompensierte, dass der Staat 
in dem ständig wachsenden Weltreich Schwierigkeiten hatte, die öffentliche Ordnung 
sicherzustellen. Die Anerkennung subjektiver Rechte, Verfehlungen selbst sühnen zu 
dürfen, bedeutet auch die Anerkennung privater Vollstreckungsgewalt des Gläubigers 
über die Person des Schuldners25 und die Dezentralisierung von Staatsgewalt durch 
Einschaltung privater Akteure („private enforcement“ oder private Rechtsdurchset­
zung).

Im römischen Recht unterstützte der Staat dies durch die Bereitstellung eines förm­
lichen Verfahrens für die Durchsetzung deliktischer Ansprüche. Der Verletzer, der 

III.

22 Zweigert/Kötz, Rechtsvergleichung, § 41 II.
23 Vgl. den plakativen Titel von Grant Gilmore, The Death of Contract, 1974; ferner A.J.E. Jaffey, Contract in 

Tort’s Clothing, 5 Journal of Legal Studies 77, 103 (1985).
24 Kaser/Knütel/Lohsse, Römisches Privatrecht, § 42 Rn. 2 ff.
25 Vgl. Zimmermann, Law of Obligations, S. 2.
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sich einem Anspruch auf körperlichen Zugriff durch den Verletzten ausgesetzt sah, 
erhielt das Recht, sich von dem Zugriff durch Zahlung zu lösen („solvere“, vgl. 
oben Rn. 4). Wer sich umgekehrt freiwillig einer Haftung für die Schuld unterwarf, 
konnte das Vertrauen des Gläubigers in die Erfüllung dieser Schuld bestärken.26 So 
wird die Unterscheidung zwischen Schuld und Haftung zum Ausgangspunkt für die 
Unterscheidung zwischen gesetzlichem Unterworfensein und freiwilliger Übernahme 
einer Verpflichtung. Die vertragliche entwickelte sich somit aus der deliktischen (ge­
setzlichen) Haftung.

Die Haftung besteht also entweder aufgrund freiwilliger Verpflichtung oder aufgrund 
gesetzlicher Anordnung als Kompensation für eine unerlaubte Handlung. Aus einem 
eingleisigen Schuldsystem wird ein zweigleisiges.27 Dieses System wurde im römischen 
Recht weiter ausgebaut. Man erkannte, dass es Schuldverhältnisse gab, die zwar 
nicht durch Vertrag begründet wurden, gleichwohl aber vertragsähnlich waren. Das 
betrifft die auftragslose Geschäftsführung und die Zahlung ohne rechtlichen Grund 
(Quasi-Verträge).28 Hinzu traten Sachverhalte, in denen auch ohne (nachgewiesenes) 
Verschulden eine Verpflichtung zum Ersatz als gerecht angesehen wurde. Man sprach 
von quasideliktischen Pflichten,29 die in der Verantwortlichkeit für eine Gefährdung 
aufgrund Risikoerzeugung oder -beherrschung besteht: Handeln durch Angestellte 
(§ 831), Gefährdung durch Sachen (§§ 836 ff.) oder öffentlich zugängliche Einrichtun­
gen (§ 701). Das Haftungsrecht vereinigt so das Recht der verschuldensabhängigen
unerlaubten Handlungen mit der verschuldensunabhängigen Gefährdungshaftung.30 

Gelegentlich gibt es Überschneidungen, wenn es um die Abgrenzung zwischen bloßer
Risikobeherrschung und fahrlässiger Ermöglichung geht. So wird im französischen
Recht als Quasidelikt die Fahrlässigkeitstat bezeichnet.31 Im deutschen Recht fasst
man unter das Deliktsrecht (moderner: Haftungsrecht) heute sowohl die Verschuldens- 
als auch die Gefährdungshaftung.

Gesetzliche Schuldverhältnisse und Versicherung

Beim vertraglichen Schuldverhältnis können die Parteien durch privatautonome Ver­
handlung ihre Interessen wahren. Anders ist es bei den gesetzlichen Schuldverhältnis­
sen, die ja gerade dadurch entstehen, dass ein Tatbestand verwirklicht wird, weil der 
Schuldner in eine fremde Interessensphäre ohne Verhandlung eingedrungen ist. Der 
gesetzliche Tatbestand selbst muss hier für den Interessenausgleich durch die Zubilli­
gung von Ausgleichsansprüchen des Benachteiligten gegen den Handelnden sorgen. 
Damit einher geht ein Eingriff in die Freiheit des Handelnden. Je höher das Risiko 
zum Handeln durch eine drohende Schadensersatzpflicht wird, desto eher unterbleibt 
die Handlung. Die Abgrenzung zwischen Freiheitseingriff (aufseiten des potenziellen 
Schuldners) und Risikominimierung (aufseiten des potenziellen Gläubigers) ist Haupt­
anliegen des Rechts der gesetzlichen Schuldverhältnisse. Im Deliktsrecht wird der Ein­

IV.

26 Zimmermann, Law of Obligations, S. 4.
27 Zimmermann, Law of Obligations, S. 10 spricht von der „contract-delict-dichotomy“ des römischen Rechts.
28 Kaser/Knütel/Lohsse, Römisches Privatrecht, § 48 Rn. 1, 4.
29 Kaser/Knütel/Lohsse, Römisches Privatrecht, § 48 Rn. 3, 5.
30 Aus US-amerikanischer Sicht Frier, Casebook, S. 227; aus römisch-rechtlicher Sicht Zimmermann, Law of 

Obligations, S. 17.
31 Vgl. bereits Pothier, Traité des obligations, Band I, 1821, Nr. 116, S. 158 : « Le quasidélit est le fait par lequel 

une personne, sans malignité, mais par une imprudence qui n'est pas excusable, cause quelque tort à un 
autre. » Ebenso im deutschen Recht Staudinger/Hager, Vorbem. zu §§ 823 ff. Rn. 2.
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griff in die Position des Haftenden für angemessen gehalten, weil dieser vorwerfbar 
und unrechtmäßig gehandelt hat.

In neuerer Zeit wird versucht, den Ausgleichs- und Kompensationsgedanken von mo­
ralischen Vorwürfen zu entlasten. Hintergrund ist, dass viele Handlungen des moder­
nen Lebens – etwa die Zulassung des Automobilverkehrs – potenziell gefährlich und 
schadensträchtig sind, gleichzeitig aber auch Fortschritt und Wohlstand sichern. Den 
Preis für das erlaubte Risiko kann die Gesellschaft über allgemeine Steuern oder die 
Gemeinschaft derjenigen tragen, die gefährliche Tätigkeiten betreiben (Versicherungs­
prinzip). Beides führt dazu, das Haftungsrisiko auf mehrere Schultern zu verteilen und 
auf den Individualanspruch gegen den unmittelbaren Verursacher zu verzichten. Ein 
leistungsfähigerer „Risikoträger“ als der Einzelne ist die Gesamtheit der Produzenten 
oder gar die Gesamtheit der Staatsbürger. Dies minimiert das individuelle Haftungsrisi­
ko, weil die Kosten von Haftpflichtversicherungen gemeinsam getragen und gleichmä­
ßig auf die Verkaufspreise von Produkten übergewälzt werden. So zahlt am Ende die 
Gemeinschaft für die Haftungsrisiken der modernen Industriegesellschaft. Argumente 
für ein solches Verteilungssystem liefert die ökonomische Analyse des Rechts.32 Diese 
in den 1960er-Jahren in den USA begründete und dort weit verbreitete Forschungs­
richtung hält – etwas verkürzt – einen Ausgleichsmechanismus für vorzugswürdig, 
wenn er größere Effizienz bei der Nutzung (stets) knapper Ressourcen (z.B. Kosten für 
die Durchführung des Ausgleichs) verspricht. Da ein System zahlreicher Privatklagen 
mit aufwändigen Beweisaufnahmen und langer Verfahrensdauer teuer und langsam 
ist, mag ein Versicherungssystem insgesamt volkswirtschaftlich billiger sein und dem 
Betroffenen schnellere und Nerven schonende Hilfe bieten. Dagegen spricht, dass das 
Recht auf diese Weise moralische Erwägungen des Ausgleichs und der Genugtuung 
(z.B. durch die persönliche Konfrontation mit dem Schädiger im Gerichtssaal) aufge­
ben würde. Das Recht würde einfacher, aber möglicherweise unfairer. Das spricht 
dafür, es bei dem Verschuldensprinzip als Grundsatz zu belassen, aber Ausnahmen von 
diesem Prinzip vereinzelt und nach sorgfältiger Abwägung zuzulassen.33

Elemente eines kollektiven Ausgleichssystems gibt es aber auch im deutschen Zivil­
recht. So sorgen Systeme des kollektiven Risikoausgleichs dafür, dass Einbußen des 
Geschädigten schnell und vollständig kompensiert werden. Versicherungen sorgen für 
eine schnelle Abwicklung, gleichzeitig sind sie potente Schuldner für den Geschädigten. 
Es bleibt bei der Haftung des Verursachers, denn der zivilrechtliche Schadensersatzan­
spruch des Geschädigten geht auf den zahlenden Versicherer über. Die wichtigsten 
Überleitungsvorschriften in diesem Zusammenhang finden sich in § 116 SGB X,34 der 
für die Schadensersatzansprüche im Bereich der gesetzlich kranken- und unfallversi­
cherten Personen gilt. Haftpflichtversicherungen im Bereich der Straßenverkehrshaf­
tung können vom Geschädigten sogar direkt verklagt werden (§ 115 Versicherungsver­
tragsgesetz, Habersack Nr. 62). Für private Haftpflichtversicherungen ist § 86 VVG 
(ehemals § 67 VVG) wichtig, der zu einem Forderungsübergang führt, soweit der 

32 Vgl. hierzu den Überblick bei MüKoBGB/Wagner, Vor § 823 Rn. 64 ff. Führendes deutsches Lehrbuch zu der 
Forschungsrichtung ist Schäfer/Ott, Lehrbuch der ökonomischen Analyse des Zivilrechts, 6. Aufl., 2020. In 
den USA: Richard Posner, Economic Analysis of Law, 9. Aufl. 2014; Cooter/Ulen, Law and Economics, 6. Aufl. 
2016.

33 Auch die Gerichte in den USA bevorzugen einer Untersuchung zufolge im Zweifel Gesichtspunkte der 
Fairness gegenüber solchen der Effizienz: David A. Fischer, Successive Causes and the Enigma of Duplicated 
Harm, 66 Tennessee Law Review 1127 (1999); vgl. auch Kenneth W. Simons, Tort Negligence, Cost-Benefit 
Analysis, and Tradeoffs: A Closer Look at the Controversy, 41 Loyola L.A. Law Review 1171 (2008).

34 Abgedruckt in Habersack, Deutsche Gesetze, in der Fußn. zu § 823 BGB.
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Versicherer den Schaden ersetzt. Hinzu kommt § 6 Abs. 1 Entgeltfortzahlungsgesetz 
(EFZG, Habersack Ergänzungsband Nr. 80), wonach ein deliktischer Schadensersatz­
anspruch, der darauf gerichtet ist, den wegen Verdienstausfalls eingetretenen Schaden 
zu ersetzen, kraft Gesetzes auf den Arbeitgeber übergeht. Dieser ist nach § 3 Abs. 1 
S. 1 EFZG verpflichtet, für gewisse Zeit das Gehalt eines geschädigten Arbeitnehmers
fortzuzahlen (Lohnfortzahlung im Krankheitsfall).

Zusammentreffen vertraglicher und gesetzlicher Schuldverhältnisse 
(Konkurrenzen)

Haftet der Schuldner auf vertraglicher und auf gesetzlicher Grundlage, so stellt sich die 
Frage nach dem Verhältnis der Ansprüche zueinander.

u FALL 2: Taxifahrer T, der für das Unternehmen U fährt, verursacht leicht fahrlässig einen
Unfall, durch den sein Fahrgast F Verletzungen erleidet. In einem solchen Fall kommen An­
sprüche aus einer Verletzung des zwischen F und U geschlossenen Beförderungsvertrages
(§§ 631, 280, 278) und aus einer unerlaubten Handlung in Betracht. Für Letztere hat der
Unternehmer nach § 831, der Taxifahrer nach § 823 Abs. 1 einzustehen. U als Halter des Ta­
xis haftet zusätzlich (verschuldensunabhängig) nach § 7 Abs. 1 StVG. Sämtliche genannten
Ansprüche führen dazu, dass dem Grunde nach eine Schadensersatzpflicht von T und U
gegenüber F besteht. Inhalt dieser Schadensersatzpflicht ist nach § 249 Abs. 1 i.V.m. § 840, 
dass T und U dem F zur Wiederherstellung des ohne Schädigung bestehenden Zustandes
verpflichtet sind, nach Wahl des F auch durch Geldzahlung (§ 249 Abs. 2). Unmittelbar ein­
leuchtend ist, dass F seinen Schaden nur einmal ersetzt verlangen kann. Eine Verdoppelung
oder Verdreifachung des Schadensersatzes, weil mehrere Personen beteiligt sind oder eine
besondere Art der Schädigung vorliegt, kommt nicht in Betracht, denn damit würden die
Schuldner bestraft werden. Das zu tun, ist jedoch Aufgabe des Strafrechts und obliegt dem
Staat und seinen Behörden (objektives Recht, oben Rn. 3). t

Treffen mehrere Ersatzanspruchsgrundlagen zusammen, so können die Ansprüche 
nebeneinander geltend gemacht werden. Die Anspruchsvoraussetzungen des De­
liktsrechts sind eigenständig und unabhängig von den Regeln des Vertragsrechts. Es 
besteht Anspruchsnormenkonkurrenz, d.h. der Schaden kann zwar nur einmal ersetzt 
verlangt werden, doch darf der Kläger den einheitlichen Schadensersatzanspruch auf 
verschiedene Haftungsgründe (Vertrag/Delikt/Gefährdung) stützen.35 Jeder Anspruch 
folgt seinen eigenen Regeln (sog. Unabhängigkeitsregel/Selbständigkeitsregel).36

u Die Beweislast dafür, dass der Taxifahrer T nicht schuldhaft gehandelt hat, trägt für
den vertraglichen Anspruch der Unternehmer U, denn § 280 Abs. 1 S. 2 weist die Last, das
fehlende Verschulden zu beweisen, dem Schuldner zu. Für das Verschulden seines Gehilfen
muss der Schuldner stets einstehen (§ 278). Wird der Fahrer T nach § 823 Abs. 1 verklagt, so
muss diesem der Gläubiger F ein etwaiges Verschulden nachweisen. Wird der Unternehmer
U auf Basis des § 831 verklagt, so wird sein Verschulden vermutet, er kann sich jedoch
exkulpieren.

Am günstigsten für den Fahrgast ist der auf Gefährdungshaftung gestützte Anspruch gegen 
den Unternehmer, denn bei § 7 Abs. 1 StVG kommt es auf ein etwaiges Verschulden nicht 

V.

35 Zu den häufigen Überschneidungen zwischen vertraglicher und deliktischer Haftung: Schlechtriem, Ver­
tragsordnung und außervertragliche Haftung, 1972, S. 289 ff.; in der Rechtsprechung z.B. BGH NJW-RR 
1996, 1121 (gesetzliche und vertragliche Ansprüche beim Personenbeförderungsvertrag).

36 BGHZ 9, 301, 302; 55, 392, 395; 67, 359, 362 f.; Klocke, JA 2013, 581, 582.

§ 1  Vertragliche und gesetzliche Schuldverhältnisse § 1

33

15

16

https://www.nomos-shop.de/isbn/978-3-7560-2438-4

© NOMOS Verlagsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten.



an, solange der Unfall nicht durch höhere Gewalt oder eine vom Taxiunternehmer schuld­
haft ermöglichte Schwarzfahrt verursacht war (§ 7 Abs. 2, Abs. 3 StVG). Für den Inhalt des 
Ersatzanspruches ist jedoch in §§ 12, 12a StVG eine Haftungshöchstsumme angeordnet, 
während die deliktische Haftung der Höhe nach unbegrenzt ist. Besondere Bedeutung kann 
die Verwirkungsvorschrift des § 15 StVG haben, wonach F den Anspruch verliert, wenn er 
nicht spätestens innerhalb zweier Monate, nachdem er Kenntnis über Schaden und Person 
des Schädigers erhalten hat, U den Unfall anzeigt. Dieser Folge entgeht F nur, wenn er 
nachweisen kann, dass die Anzeige schuldlos unterblieben ist oder U auf andere Weise 
Kenntnis von dem Unfall erhalten hat. Die §§ 823 ff. verwirken nicht. t

Von der Unabhängigkeitsregel gibt es Ausnahmen. So kann eine kürzere vertragliche 
Verjährungsfrist dazu führen, dass ein konkurrierender Deliktsanspruch schneller ver­
jährt, gesetzliche Milderungen des vertraglichen Haftungsmaßstabes können auf kon­
kurrierende deliktische Ansprüche durchschlagen. Ob dies so ist, hängt davon ab, ob 
der Zweck der Privilegierung darauf gerichtet ist, den Schuldner umfassend von einer 
Haftung freizustellen. Dies lässt sich für die Verjährungsfälle durch folgenden Fall 
verdeutlichen:

u FALL 3 ( FÜR FORTGESCHRITTENE) (BGHZ 54, 264): K ist Kfz-Händler und zeigt dem kaufwil­
ligen B seine Fahrzeuge. B interessiert sich für einen Pkw, möchte aber mit diesem Pkw
unbedingt zunächst eine Probefahrt unternehmen. K ist einverstanden, nachdem er darauf
hingewiesen hat, dass das Fahrzeug nagelneu ist. B verursacht während der Probefahrt
leicht fahrlässig einen Kotflügelschaden. Er wusste nicht, dass der Pkw tatsächlich nicht
zum Verkauf stand, sondern einem Angestellten des K gehörte. K erstattet dem Angestell­
ten den Schaden und lässt sich dessen Schadensersatzansprüche gegenüber B abtreten. Der 
Vorgang zieht sich in die Länge, so dass K erst nach knapp drei Jahren Schadensersatzklage
wegen der Beschädigung erheben kann. B beruft sich auf Verjährung.

Die Zurverfügungstellung eines Pkw für eine Probefahrt kann, wenn sie entgeltlich ge­
schieht, einen Mietvertrag begründen. Typischerweise wird sie kulanzweise ohne Entgelt 
erfolgen, so dass jedenfalls ein Leihvertrag i.S.v. § 598 vorliegt, wenn – wie hier – den 
Umständen zu entnehmen ist, dass die Probefahrt nicht nur als Gefälligkeit ermöglicht 
wird. Sowohl der Mieter als auch der Entleiher hat die Sache zurückzugeben (vgl. § 546 bzw. 
§ 604). Gibt der Mieter bzw. Entleiher die Sache in verschlechtertem Zustand zurück, so liegt 
hierin eine Pflichtverletzung i.S.d. § 280 Abs. 1, die zum Schadensersatz verpflichtet. Sowohl 
für den Leihvertrag als auch für den Mietvertrag ist angeordnet, dass Ersatzansprüche we­
gen Verschlechterungen der überlassenen Sache in sechs Monaten verjähren (§§ 548 Abs. 1 
S. 1; 606 S. 1). In beiden Fällen beginnt die Verjährungsfrist zum Zeitpunkt der Rückgabe
der Sache (§§, 548 Abs. 1 S. 2, 606 S. 2). Danach wäre der vertragliche Anspruch des K im
Zeitpunkt der Klageerhebung verjährt.37

Durch sein leicht fahrlässiges Verhalten hat B allerdings fremdes Eigentum rechtswidrig 
beschädigt. Daher besteht auch ein Anspruch aus § 823 Abs. 1 gegen ihn. Dieser Anspruch 
steht zwar dem Angestellten als Eigentümer des Fahrzeugs zu, doch hat sich K den An­
spruch nach § 398 abtreten lassen. Der Anspruch verjährt nach §§ 195, 199 Abs. 1 in drei 
Jahren, gerechnet ab dem Ende des Jahres, in dem er entstanden ist und in dem K volle 

37 § 548 n.F. entspricht dem in BGHZ 54, 264 zitierten § 558. Bei Überlassung eines Fahrzeugs zu Zwecken 
einer Probefahrt verjähren eventuelle Schadensersatzansprüche des Händlers in sechs Monaten ab Über­
gabe, vgl. BGH NJW 1964, 1225 und NJW 1968, 1472; ebenso beim Kauf auf Probe BGHZ 119, 35 = NJW 
1992, 2413.
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Kenntnis der für die Geltendmachung erforderlichen Tatsachen erlangt hat. Die Dreijahres­
frist ist vorliegend noch nicht abgelaufen. Daher fragt sich, ob die kurze Verjährungsfrist der 
§§ 548, 606 auch für den deliktischen Anspruch gilt. Grundsätzlich besteht Anspruchskon­
kurrenz, d.h. die Geltendmachung des auf Delikt gestützten Anspruchs ist unabhängig von 
der Geltendmachung des auf Vertrag basierenden Verlangens (vgl. oben Rn. 16). Doch kann 
der Zweck der Privilegierung im Vertragsrecht darauf gerichtet sein, auch eine konkurrieren­
de gesetzliche Haftung auszuschließen. §§ 548, 606 sollen die Parteien zu einer schnellen 
Auseinandersetzung ihrer Rechtsbeziehungen veranlassen und Beweisschwierigkeiten da­
rüber beseitigen, ob eine Veränderung oder Verschlechterung der überlassenen Sache auf 
einer Pflichtverletzung des Nutzers beruht.38 Diese Zwecke würden beeinträchtigt, könnte 
der Kläger stets alternativ aus § 823 Abs. 1 klagen. Dies wäre dem Vermieter oder Verleiher 
einer beschädigten Sache immer möglich, weil die Rückgabe der Sache in beschädigtem Zu­
stand stets Folge einer Eigentumsverletzung ist. Die Anspruchskonkurrenz würde also dazu 
führen, dass die Privilegierung der §§ 548, 606 leerläuft. Daher ist die kurze Verjährungsfrist 
auch auf den Deliktsanspruch anzuwenden. Der Anspruch aus § 823 Abs. 1 verjährt daher 
sechs Monate nach Rückgabe des Pkw. t

An einer Unterhöhlung des Privilegierungszwecks fehlt es, wenn die Anwendung ver­
traglicher und deliktischer Ansprüche zu unterschiedlichen Ergebnissen führen kann. 
Dies zeigt

u FALL 4 (BGHZ 55, 392): B lässt bei K einen durch einen Verkehrsunfall beschädigten 
Sattelschlepper reparieren. K führt die Reparatur schlecht aus. Nach einiger Zeit bilden sich 
im Rahmen des Anhängers Risse, die darauf zurückzuführen sind, dass ein Achsaggregat un­
sachgemäß befestigt wurde. B verkauft schließlich (entnervt) den Sattelschlepper zu einem 
verminderten Preis und macht den hierdurch eingetretenen Schaden zu einem Zeitpunkt 
geltend, zu dem die werkvertraglichen Ersatzansprüche verjährt sind.

Die mangelhafte Ausführung einer Reparatur begründet über §§ 634 Nr. 4, 280, 281 einen 
Schadensersatzanspruch. Der Anspruch ist zwei Jahre nach Abnahme nicht mehr durchsetz­
bar (§ 634a Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2), wenn sich der Schuldner auf Verjährung beruft (§ 214 
Abs. 1).

Lässt sich der Anspruch darüber hinaus auf § 823 Abs. 1 stützen, so ist die Verjährungs­
frist länger (§§ 195, 199). Anders ist es, wenn die kurze Verjährungsfrist des § 634a auch 
für deliktische Ansprüche gilt. Als Ausnahme von der Unabhängigkeitsregel (vorige Rn.) 
ist dies aber nur so, wenn eine Vertragsverletzung stets auch Eigentumsverletzung ist. 
Das trifft jedoch nur zu, wenn durch die Reparatur vorher intaktes Eigentum an dem 
Sattelschlepper beschädigt worden ist (vgl. zu diesen sog. „Weiterfresserschäden“ vertie­
fend unten § 3 Rn. 28). Eine Reparatur, die lediglich zu einer unsachgemäßen Montage 
führt, dabei aber das reparierte Objekt selbst in seiner Substanz nicht schädigt, ist keine 
Eigentumsverletzung. Das bereits beschädigte Aggregat wird lediglich durch ein schlecht 
verarbeitetes anderes, nicht aber schadhaftes Aggregat ersetzt. Zwar besteht auch der 
Zweck der werkvertraglichen Verjährung darin, für eine schnellere Abwicklung der drohen­
den Beweisschwierigkeiten zu sorgen, doch existieren diese Beweisschwierigkeiten nur im 
Hinblick auf die ausgeführte Werkleistung. Wird durch die Werkleistung zusätzlich das 
Eigentum des Bestellers beschädigt, so liegt der Fall nicht anders, als wenn ein Maler bei 
der Renovierung eines Wohnraumes eine Vase beschädigt. Bei der Reparatur eines solchen 
Schadens geht es nicht um eine werkvertragstypische Beweissituation (schlechtes Malern), 

38 BGHZ 98, 235, 237; HK-BGB/Scheuch § 548 Rn. 1; entsprechend für § 606: BGHZ 119, 35, 39.
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Stichwortverzeichnis
Die Angaben verweisen auf die Paragrafen des Buches (fette Zahlen) sowie die Rand­
nummern innerhalb der einzelnen Paragrafen (magere Zahlen).
Beispiel: § 9 Rn. 10 = 9 10

Abschlepp-Fälle  3 21, 25, 27, 13 4

Abschleppkosten  3 97

Abstraktionsprinzip  8 2, 6

Adäquanz  3 65

Adäquanz(theorie)  3 63, 95

Affektionsinteresse  3 94

Algorithmen  6 23

Amtspflichtverletzung
– Drittbezogenheit  5 6
– gerichtlicher Sachverständiger  5 10
– Prüfungsaufbau  5 4

Angemaßte Eigengeschäftsführung  14 2, 4

Anspruchskonkurrenz  1 16, 17, 3 28, 33,
91, 10 11, 22, 12 10, 13 19

Anteilszweifel  7 9

Anweisung  11 9
– fehlende  11 15
– fehlerhafte  11 14

Äquivalenz (conditio sine qua non)  3 62

Äquivalenzinteresse  3 28, 29, 33, 6 14

Arbeitnehmerhaftung  3 91

Arbeitseinkommen  3 20

Arbeitskraft  13 11

Aufgedrängte Bereicherung  10 24, 12 10

Aufklärungspflicht (medizinische Eingrif­
fe)  3 78

Aufsichtspflicht  4 16
– der Eltern über ihre Kinder  4 16, 18, 21
– des Gebäudeunterhaltspflichtigen  4 28
– des Tierhalters  4 23
– Entlastungsbeweis  4 20

Aufwendungsersatz (GoA)  13 11
– Erfolgsrisiko für Aufwendungen  13 10
– Geschäftsanmaßung  14 4

Aufwendungskondiktion  10 21

Ausgleichsfunktion  1 7, 13, 6 2
– immaterieller Ersatz  3 88, 94

Auskünfte, Haftung für  1 10, 3 129

Auslobung  1 8

Ausreißer  6 21

Autonomes Fahren
– Haftung  6 5

Begehungsgefahr  3 124

Begleitschaden, risikotypischer  13 12

Bereicherung
– aufgedrängte  10 24, 12 10
– Bereicherungseinrede  9 7
– Wegfall  8 15

Bereicherungsrecht
– Abschöpfungsfunktion  8 3
– Aufbauschema condictio indebiti

(§ 812 Abs. 1 S. 1, 1. Alt)  9 2
– Aufbauschema condictio ob causam finit­

am (§ 812 Abs. 1 S. 2, 1. Alt)  9 10
– Aufbauschema condictio ob rem

(§ 812 Abs. 1 S. 2, 2. Alt.)  9 11
– Aufbauschema condictio ob turpem cau­

sam (§ 817)  9 16
– Aufbauschema Nichtleistungskondiktion

(§ 812 Abs. 1 S. 1, 2. Alt.)  10 1
– Aufbauschemata Eingriffskondiktionen

(§ 816)  10 2
– auf Kosten  10 6
– Billigkeitsfunktion  8 2
– „etwas“  8 9
– Rechtsfolge  8 11
– Verhältnis zur GoA  10 11
– Verwendungen  8 17
– Zweck  8 1

Beseitigungsanspruch  3 124

Besitzschutz  1 6
– Deliktsrecht  3 36

Bestattungskosten  3 6

Betriebseingriff  3 45, 46, 121

Betriebsgefahr  3 100, 6 6, 7

Betriebsrisiko  3 91

Beweislast
– Beweiserleichterungen  1 26
– Beweislastumkehr  1 25

Billigkeitshaftung  3 86

Bruteier-Fall  3 23

Condictio
– indebiti  9 2, 7
– ob causam finitam  9 10
– ob rem (datorum/causa data causa non se­

cuta)  9 11
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– ob turpem vel injustam causam  9 16
– Typen der Leistungskondiktion  9 1

Darlehen, wucherisches  9 23

Deliktische Generalklausel  2 2, 3

Deliktsfähigkeit  3 84

Deliktsrecht
– Aufbauschema § 823 Abs. 2  3 105
– Aufbauschema § 823 Abs. 1  3 1
– Aufbauschema § 824  3 118
– Aufbauschema § 826  3 127
– Aufbauschema § 831  4 4
– Aufbauschema § 832  4 17
– Aufbauschema § 833  4 24
– Aufbauschema § 839  5 4
– Aufbauschema Fahrerhaftung

(§ 18 StVG)  4 29
– Aufbauschema Halterhaftung

(§ 7 StVG)  6 8
– Aufbauschema Produkthaftung

(§ 1 ProdHaftG)  6 15
– Aufbauschema Produzentenhaftung

(§§ 823 ff.)  6 19
– Grundprinzipien  2 1, 3 2
– rechtsgutsbezogener Schutz  2 3, 4
– Systematik  2 2
– verhaltensbezogener Schutz  2 4
– Weitere Tatbestände  2 7

Deliktstäter
– Anstiftung, Beihilfe, Mittäterschaft  7 8
– Einheitstäterbegriff  7 6
– Gemeinsamer Tatvorsatz  7 7, 8

Dienstleistung als Aufwendungen  9 3

Diesel-Abgasproblematik  3 127

Dingliche Rechte  1 6, 3 34

Direktkondiktion  10 17, 18, 11 1, 5, 11,
14 f.

Dispositionsfreiheit  3 98

Doppelkondiktion  10 18, 11 5, 8, 12

Doppelmangel  9 22, 11 5, 8

Dreiecksfälle, Dreipersonenverhältnis  11 7

Drittschadensliquidation  1 30

Drittverschulden, Anrechnung  1 20, 2 8, 11

Ehebedingte Zuwendung  9 15

Eigengeschäftsführung  14 3
– angemaßte  14 2, 4

Eigentümer-Besitzer-Verhältnis  1 6, 8 23,
10 22, 12 6

– und Bereicherungsrecht  8 23, 10 22, 23
– und GoA  12 6, 13 19, 14 4

Eigentumsverletzung  3 22

Einbau fremder Materialien  10 8

Eingriffskondiktion  10 1, 2
– allgemeine  10 8
– spezielle  10 10, 16, 19
– Subsidiarität  8 8, 10 9

Einheitstheorie  8 5

Einrede der ungerechtfertigten Bereiche­
rung  9 7

Einwilligung  3 78, 125
– als Rechtfertigungsgrund  3 78, 79
– in unberechtigte Verfügung  10 12

Eltern
– Aufsichtspflichtverletzung  4 16, 18
– Prüfungsaufbau Aufsichtspflichtverlet­

zung  4 17
– Schutz des elterlichen Sorgerechts  3 41
– vertragliche Übernahme der Aufsichts­

pflicht  4 18

Entgangener Gewinn  3 20

Entlastungsbeweis (Exkulpation)  2 9, 4 11
– Aufsichtspflichtverletzung (§ 832)  4 20
– dezentralisierter  4 13
– Fahrerhaftung  4 29
– Tierhalterhaftung  4 25
– Verrichtungsgehilfe (§ 831)  4 8, 12

Entreicherung  8 15

Erbenermittler-Fall  13 3

Erbschaft (Vorteilsanrechnung)  3 96

Erfüllungsgehilfe  1 10, 20, 4 3, 6

Erlösherausgabe  10 11
– als ungerechtfertigte Bereicherung  8 13,

10 11, 14
– bei Fremdgeschäftsführung  12 5, 14 4

Ersatzbeschaffung  3 97

Fabrikationsfehler  6 19, 21

Fahrerhaftung  4 29
– Anspruchsaufbau (§ 18 StVG)  4 29
– Exkulpation  4 29

Ferrarireifen-Fall  3 31

Fleet-Fall  3 26

Flugreise-Fall  9 3, 12 1

Forderungen  1 5, 3 39
– Eingriff in die Forderungszuständig­

keit  1 5, 10 20

Fremdgeschäftsführungsbewusstsein  13 1

Fremdgeschäftsführungswille  13 1
– Handeln im Doppelinteresse  13 4
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– objektiv fremdes Geschäft  13 2
– objektiv neutrales Geschäft  13 2, 3

Gaszug-Fall  3 30

Gebrauchsstörung  3 26

Gefährdungshaftung  2 10, 6 1

Gehilfenhaftung  4 1
– Prüfungsaufbau der Haftung für Verrich­

tungsgehilfen  4 4

Genehmigung
– unberechtigter Geschäftsführung  13 5, 

14 3
– unwirksamer Verfügungen  10 12, 13, 19, 

20

Genugtuungsfunktion  3 94

Gesamtschuld  7 14
– Aufsichtspflichtverletzung  4 22
– gestörte  7 16
– Innenverhältnis  7 15
– Tierhalterhaftung  4 27
– unter mehreren Deliktstätern  7 2, 14
– Verrichtungsgehilfe  4 15

Geschäft (GoA)
– angemaßtes eigenes  14 2
– auch fremdes  12 8
– fremdes  12 7
– Handeln im Doppelinteresse  12 9
– irrtümliche Fremdgeschäftsführung  14 3
– objektiv neutrales  12 7

Geschäftsführung
– berechtigte  13 5
– unberechtigte  13 15

Geschäftsführung ohne Auftrag
– Begrenzung des Ersatzes  12 2
– Funktion  12 2
– Systematik  12 3
– Voraussetzungen  12 3

Geschäftsherr, Irrtum über  13 1

Gesetzesverstoß  9 18

Gesetzlicher Vertreter, Verschulden  3 86

Gesundheitsverletzung  3 9

Gewerbebetrieb, Recht am  3 45

Gewinn, entgangener  3 98

Gewinnherausgabe  14 2, 4

Gewinnspiele  1 8

Gläubigerinteresse, Lehre (Dogma) 
vom  1 30, 3 6

GoA (Geschäftsführung ohne Auftrag)
– Aufbauschema angemaßte GoA  14 2
– Aufbauschema berechtigte GoA  13 5

– Aufbauschema irrtümliche Fremdge­
schäftsführung  14 3

Gutachtenbasis, Abrechnung auf  3 98

Gutachterhaftung
– Spruchrichterprivileg  5 10

Haftungsausschluss  3 79, 102, 5 7, 6 12, 20, 
7 16, 17

Haftungsmilderung (GoA)  13 18

Haftungsprinzipien  2 8
– Fremdverschulden  2 11
– Gefährdung  2 10
– Risikozurechnung  2 10
– Verschulden  2 9

Haftungsverschärfung (Bereicherungs­
recht)  8 23

Halterbegriff  6 7

Halterhaftung (StVG)  6 6

Handeln auf eigene Gefahr  3 79, 102, 4 26

Handlung (Deliktsrecht)  3 55

Heilungskosten  3 17, 54

Herausforderungsfälle  3 68

Herstellungsaufwand  3 96 ff.
– unverhältnismäßiger  3 99

Höchstbeträge der Haftung  1 29, 6 6, 14

Höhere Gewalt  6 11

Hühnerpest-Fall  6 17

Hypothetische Kausalität  3 69

Immaterialgüterrechte  3 1, 34, 10 1, 6, 14 2

Immaterielle Einbuße  3 88, 92, 94

Instruktionsfehler  6 19

Integritätsinteresse  3 28, 33, 6 14

Irrtum über die Rechtslage  3 89

Jungbullen-Fall  10 8

Kausalität
– haftungsausfüllende  3 95
– haftungsbegründende  3 61

Kenntnis der Nichtschuld  9 8

Kleinbetrieb (Produzentenhaftung)  6 22

Kondiktion  8 4

„Kondiktion der Kondiktion“  10 18, 11 5, 
8, 12

Konkurrenzen  1 16
– GoA und Bereicherungsrecht  13 19, 14 4
– GoA und Deliktsrecht  13 19, 14 4
– GoA und Eigentümer-Besitzer-Verhält­

nis  13 19, 14 4
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– Unabhängigkeitsregel  1 16

Konstruktionsfehler  6 19

Körperverletzung  3 9

Kraftfahrzeughalter, Haftung  6 6

Krankenhauskosten  3 17, 54

Kreditgefährdung  3 118

Künstliche Intelligenz  3 82, 6 23

Legalzession  1 14, 10 25

Leistung, Begriff  9 4
– auf fremde Schuld  10 26, 11 17
– auf vermeintlich eigene Schuld  9 7

Leistungsinteresse (Äquivalenzinteres­
se)  3 28, 29, 33, 6 14

Leistungskondiktion  8 6

Lohnfortzahlung im Krankheitsfall  1 14, 
3 39

Luxusaufwendungen  8 15, 9 3

Luxustiere  3 58, 4 23, 25

Massendelikt  7 8

Mehrheit von Deliktstätern
– Aufbauschema § 830 Abs. 1 S. 2  7 10
– Aufbauschema § 830 Abs. 1 S. 1  7 5
– gesamtschuldnerische Haftung  7 14
– Nebentäter  7 1

Mehrpersonenverhältnisse, Bereiche­
rung  11 1

Merkantiler Minderwert  3 93, 97

Mietwagenkosten  3 93

Mietwucher, Darlehenswucher  9 23

Minderjährige
– Aufsichtspflicht  4 16, 20, 21
– Billigkeitshaftung  3 86
– Deliktsfähigkeit  3 84
– Entreicherung und verschärfte Haf­

tung  8 23
– erleichterte Haftung im Recht der

GoA  13 14
– Saldotheorie  8 21
– Unterhaltsentgang  3 7

Mitverschulden  3 100

Neu für alt, Abzug  3 99

Neurosen (als Gesundheitsverletzung)  3 14, 
18

Neuwagenbasis, Abrechnung auf  3 97

Nichteheliche Lebensgemeinschaft, Zuwen­
dungen in  9 15

Nichtleistungskondiktion  8 7, 10 1

Nichtvermögensschäden  1 29

Notgeschäftsführung  13 18

Nutzungen, Bereicherungsausgleich  8 12

Nutzungsentschädigung, abstrakte  3 97

Obliegenheit  3 100

Öffentliches Interesse und GoA  13 9

Organisationsverschulden  4 13

Persönlichkeitsrecht  3 47, 49, 75, 119, 125
– besondere Persönlichkeitsrechte  3 48
– Ehre  3 49, 50, 94
– Eigenbild, Recht am eigenen Bild  3 48
– Identität  3 49
– Individualität  3 47, 49
– Namensrecht  3 48
– Privatsphäre  3 49
– Schadensersatz, immaterieller  3 88
– Unternehmenspersönlichkeitsrecht  3 119,

121
– Würde  3 49

Produktbeobachtungspflicht  6 19

Produktfehler  6 18

Produkthaftung (ProdHaftG)  6 14
– Anspruchsaufbau  6 15

Produzentenhaftung (§§ 823 ff. BGB)  6 14,
16

– Anspruchsaufbau  6 19

Psychische Beihilfe  7 2

Rahmenrechte  3 44

Rechtfertigung  3 73, 75, 78

Rechtmäßiges Alternativverhalten  3 72

Rechtsbindungswille  1 7, 4 18

Rechtsfortwirkungsanspruch  10 11, 13, 15

Rechtsgrund  9 5, 10 3
– Kenntnis vom fehlenden  9 8

Rechtswidrigkeit  3 73
– Erfolgsunrecht und Verhaltensun­

recht  3 74

Rechtswidrigkeitszusammenhang  3 69, 72, 
95, 4 14, 19

Regress
– bei Mehrheit von Schädigern  7 15
– bei Zahlung fremder Schulden  10 25,

11 17

Rentenneurose  3 14

Reparaturkosten  3 97

Reserveursache  3 69, 95

Roboter  6 23
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Rückgriffskondiktion  10 25

Rücktritt
– und Bereicherungsrecht  8 6, 9 13

Sachbeschädigung  3 22
– Funktionsstörungen  3 23

Saldotheorie  8 18
– Ausnahmen  8 21
– Billigkeit  8 20
– Minderjährigenschutz  8 21
– Täuschung  8 22

Schaden  3 92, 93

Schadensanlage  3 69, 70, 95

Schadensberechnung  3 96
– Differenzhypothese  3 93, 96

Schadensersatz  3 97
– Durchführungsverschulden  13 13

Schadensersatz (GoA)  13 13
– Durchführungsverschulden  13 10
– Übernahmeverschulden  13 10

Schadensteilung  3 100

Schädigermehrheit  7 1, 14

Schärenkreuzer-Fall  3 43

Schenkkreise  9 20

Schmerzensgeld  3 5, 18, 88, 94

Schockschaden  3 10

Schutzgesetz  3 104, 105

Schutzzweck der Haftungsnorm  3 66

Schutzzweck des StVG  6 7, 10

Schwarzarbeit  9 19

Schwarzfahrt  6 12

Schwimmerschalter-Fall  3 28

Selbstaufopferung im Straßenverkehr  12 9

Selbstmord-Fälle  13 7

Sexuelle Selbstbestimmung  3 125

Sitten- oder Anstandspflicht  9 9

Sittenwidrige vorsätzliche Schädigung  3 127
– Erteilung wissentlich falscher Auskünfte­

Täuschung  3 129
– Gläubigerbenachteiligung  3 132
– Missbrauch einer wirtschaftlichen Macht­

stellung  3 131
– missbräuchliche Ausnutzung formaler

Rechtspositionen  3 133
– Missbrauch prozessualer Möglichkei­

ten  3 134
– Verleitung zum Vertragsbruch  3 130

Sittenwidrigkeit, Ausschluss der Rückforde­
rung  9 16

Sonstiges Recht  3 34
– Besitz als  3 36
– Ehe, räumlich-gegenständlicher Be­

reich  3 42
– Forderung als  3 39
– Mitgliedschaft  3 43
– Sorgerecht  3 41

Sportverletzung  3 79

Staatshaftung
– Fiskalverwaltung  5 9
– Hoheitliches Handeln  5 5

Stoffgleicher Mangel  3 30, 33

Streikfälle  3 44

Stromkabel-Fälle  2 12, 3 44

Student, Fortkommensschaden  3 20

Subsidiarität der Nichtleistungskondikti­
on  8 8, 10 9

Surrogat  8 13

Tierhalterhaftung  4 23
– Aufsichtspflicht des Tierhalters  4 26
– Gefährdungshaftung  4 23, 6 4
– Luxustierhalterhaftung  4 25

Tilgungsbestimmung  10 27

Totalreparation  3 96

Tötung eines Menschen  3 4

Trennungslehre  8 5

Übernahme der Tiergefahr  4 23, 24

Überwachungsfehler  4 12, 5 1

Unabwendbares Ereignis  6 7

Unfallneurose  3 14

Unterhaltsschaden  3 7

Unterlassen  3 56

Unterlassungsanspruch  3 124

Unverhältnismäßigkeit der Herstellungskos­
ten  3 99

Ursachenzweifel  7 9

Verdienstausfall  3 20

Verfolgungsfälle  3 68

Verfügung  10 12
– Genehmigung  10 12, 13, 20
– rechtsgrundlose  10 18
– unberechtigte  10 2, 10, 12
– unentgeltliche  10 16

Verjährung  1 17, 27, 28

Verkehrs(sicherungs)pflichtverletzung  3 56
– gegenüber Unbefugten  3 81
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Verlobung  9 14

Vermögensschaden  3 93

Verrichtung
– bei Gelegenheit  4 10
– in Ausführung  4 9

Verrichtungsgehilfe  4 6

Verschulden  3 82, 87
– Fahrlässigkeit  3 87, 90
– Irrtum  3 89
– Vermutungen  2 9
– Verschuldensfähigkeit  3 84
– Vorsatz  3 87, 89

Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte  1 30

Verwendungen
– Bereicherungsrecht  8 25, 10 1, 21, 22
– Geschäftsführung ohne Auftrag  13 16,

19, 14 4

Verwendungskondiktion  10 22

Vindikation  8 4

Vorteilsausgleichung  3 96

Warentest (Haftung für)  3 121

Wegfall der Bereicherung  8 15

Weiterfressender Mangel  3 28

Wertersatz bei Bereicherung  8 14, 10 8

Wiederbeschaffungswert  3 98

Wiederherstellung  3 97, 98
– Unverhältnismäßigkeit  3 99
– Unzumutbarkeit (Opfergrenze)  3 99

Wiederholungsgefahr  3 124

Wille des Geschäftsherrn  13 15, 16

Wrongful Life  3 15

Wucherdarlehen  9 23

Zuparken  3 21, 26, 13 4

Zurechnung, objektive  3 63, 68

Zuweisungsgehalt  3 43
– Lehre vom  10 4

Zuwendungen in Ehe und Partner­
schaft  9 15

Zwecksetzung  9 5, 13, 11 2

Zweikondiktionentheorie  8 18
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